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Bitte wählen Sie eine Vertrags-/ und Finanzierungsart aus
Prozessschritte
Bitte nennen Sie die Tätigkeit
Bitte nennen Sie die Tätigkeit
Bitte nennen Sie die Tätigkeit
Bitte nennen Sie die Tätigkeit
Ggf. vereinbarte Teilzahlung
Bemessung der Werkvertragsvergütung
     Netto                         Brutto
Bemessung der Honorarvertragsvergütung
Umfang des Lehrauftrags
Bemessung der Lehrauftragsvergütung
Reisekosten
Sollten in Ausnahmefällen Reisekosten neben den o.g. Honorar vereinbart werden, so sind diese pauschal zu vereinbaren. Es erfolgt keine Einzelabrechnung anhand von Belegen. Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungsstellung der Pauschale durch den Auftragnehmer.
Vertragsnehmer ist umsatzsteuerpflichtig:
Bitte tragen Sie die Daten des/der Vertragsnehmers/Vertragsnehmerin ein
Ggf. müssen Beiträge an die Künstlersozialkasse abgeführt werden!
Von der Drittmittelverwaltung auszufüllen
Bemessung der Dolmetschervertragsvergütung
Das Entgelt bestimmt sich anhand der Anlagen zum Dolmetschervertrag.
Vom Prodekanat für Lehre auszufüllen
Vom Vertragsnehmer auszufüllen
1.
Ich bin auf Dauer und im Wesentlichen nur für das UKE bzw. die UKE-Tochter tätig und somit persönlich und wirtschaftlich von diesem abhängig. Ich bin in die Arbeitsorganisation des UKE bzw. der UKE-Tochter eingegliedert (z. B. aufgrund Integration in die Dienstplanung, eigene UKE-Mail und Tel.-Nr.) und an Weisungen insbesondere hinsichtlich Zeit und Art und Weise der Vertragserfüllung gebunden.
2.
Meine Vertragstätigkeit für das UKE bzw. die UKE-Tochter beträgt mehr als 139,5 Std./Monat bzw. 32,1 Std./Woche.
 
3.
Ich war zuvor im UKE bzw. der UKE-Tochter als fest angestellte/r, sozialversicherte/r Arbeitnehmer/in tätig und habe im Rahmen dessen die gleiche Tätigkeit verrichtet.
 
Datum, Stempel und Unterschrift des Vertragnehmers
Erklärung des Antragstellers:
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. Der Inhalt des Merkblattes zum Abschluss von Verträgen (Anlage 3 zur VA 6.4.10) ist mir bekannt.
Datum, Stempel und Unterschrift des Vertragnehmers
Kreditorenabfragebogen
Strategischer/ Operativer Einkauf
Von Vertragsnehmer/in auszufüllen: 
(Bitte bestätigen Sie Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift im letzten Feld! Sofern Sie bereits über eine Kreditorennummer verfügen und sich Ihre Daten nicht geändert haben, genügt die Angabe der Kreditorennnummer sowie Ihre Unterschrift.)
Vom UKE Einkauf auszufüllen: (via Fax an GB Finanzen: 55007)
Vom UKE GB Finanzen auszufüllen: (via Fax an Einkauf: 58855)
Kreditoren:
Künstlerfeld nicht ausgefüllt
zwischen   dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf  Martinistr. 52, 20246 Hamburg - Körperschaft des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Vorstand 	  
- nachfolgend Auftragnehmer/in genannt -
Der Leistungsgegenstand des/der Auftragnehmers/in umfasst folgende Tätigkeiten: 
1.
§ 1 Vertragsgegenstand und Kündigung
 
2.
 
3.             Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des in § 1 Abs. 1 umschriebenen Vertragszeitraumes, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das Vertragsverhältnis kann aus wichtigem Grund gekündigt werden, insbesondere wenn eine der Parteien die vertraglichen Verpflichtungen grob verletzt.
 
4.             Dem Vertrag liegen, soweit nichts anderes vereinbart ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere nach §§ 611 ff, zugrunde.
 
§ 2 Durchführung der Leistung
 
1.               Der/Die Auftragnehmer/in hat die vereinbarte Leistung höchstpersönlich zu erbringen. Er/Sie ist verpflichtet, vorhersehbare Abwesenheiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Im Falle der Erkrankung oder einer sonstigen nicht vorhersehbaren Verhinderung ist die Abwesenheit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich dem Auftraggeber anzuzeigen.
 
2.             Die Vertragsleistung führt der/die Auftragnehmer/in in Abstimmung mit dem Auftraggeber durch. Zu diesem Zweck werden Einzelheiten der Leistungserbringung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Auf Wunsch können Arbeitsbesprechungen abgehalten werden.
 
3.            Der Auftraggeber ermöglicht dem/der Auftragnehmer/in die Benutzung von Räumen und Einrichtungen bzw. von Geräten und Sachmitteln, soweit dies zur Erfüllung des Vertragsgegenstandes erforderlich ist. Nach Abschluss des Vertrages hat der/die Auftragnehmer/in alle zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich dem Auftraggeber zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.
         Diese Zusage erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Datenschutzbestimmungen (vgl. auch § 5).
 
4.            Dem/Der Auftragnehmer/in bleibt es überlassen, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein. Hierdurch darf jedoch nicht die Tätigkeit für den Auftraggeber beeinträchtigt werden.
- nachfolgend Auftraggeber genannt -
und 
H O N O R A R V E R T R A G   
1.
 
2.      Die Vergütung erfolgt nach Einreichung der Rechnung. Die Vergütung ist grundsätzlich nach Abschluss der Tätigkeit fällig. Abschlagzahlungen nach der Erbringung von Teilleistungen sind möglich.
 
3.             Das Zahlungsziel liegt bei 30 Tagen nach Rechnungseingang.
 
4.             Der/Die Auftragnehmer/in hat keinen Rechnungsanspruch, wenn dieser/diese in Folge von Krankheit oder sonstiger Verhinderung an der Erbringung der Leistung verhindert ist.
 
§ 4 Selbstständigkeit/Steuer
 
1.      Der/Die Auftragnehmer/in bestätigt, dass er eine selbstständige Tätigkeit ausübt, die für den Auftraggeber keine Sozialversicherungspflicht nach § 7 SGV IV auslöst. Dem/Der Auftragnehmer/in ist bekannt, dass aus der vertraglichen Leistung kein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber folgt.
 
2.      Der/Die Auftragnehmer/in nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen dieses Vertrages erzielte Vergütung der Steuer- und Sozialversicherungspflicht unterliegt und der Auftraggeber dem Betriebsstättenfinanzamt die Höhe der Vergütung mitteilt. Für die Versteuerung der Vergütung, insbesondere für deren Angaben in der Steuererklärung, ist der/die Auftragnehmer/in selbständig verantwortlich.
 
§ 5 Verschwiegenheit/Datenschutz
 
1.             Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich zur Geheimhaltung der ihm/ihr in Ausführung des Vertrages bekannt gewordenen personenbezogenen Daten, gleiches gilt für Informationen technischer und geschäftlicher Art. Dieses bezieht sich auch auf die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Er/Sie verpflichtet sich ebenfalls, Dritten diese Daten nicht zugänglich zu machen, solange und soweit nicht diese Informationen auf andere Weise allgemein bekannt geworden sind oder der Auftraggeber auf die vertrauliche Behandlung verzichtet hat.
 
2.             Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich, alle erhaltenen Unterlagen, soweit sie vertraulichen Charakter haben oder haben können, verschlossen aufzubewahren, keine Kopien zu anderen Zwecken als zur Auftragsbearbeitung zu fertigen und Originale und Kopien nach Beendigung des Auftrages an den Auftraggeber zurückzugeben. Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte Unterlagen und Daten.
 
3.             Die einschlägigen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Hamburgischen Datenschutz- und des Hamburgischen Krankenhausgesetzes sind einzuhalten.
 
§ 6 Haftung/Versicherungspflicht
 
1.             Der/Die Auftragnehmer/in haftet gegenüber dem Auftraggeber für Schäden, die aus der fehlerhaften oder nicht rechtzeitigen Erbringung der Leistung entstehen. Der Auftraggeber behält sich im Einzelfall vor, den Nachweis einer Haftpflichtversicherung zu fordern. 
 
2.             Für etwaige Schäden, die dem/der Auftragnehmer/in im Zusammenhang mit der Vertragstätigkeit entstehen, haftet der Auftraggeber lediglich nach den gesetzlichen Vorschriften. Der/Die Auftragnehmer/in sollte deshalb dafür Sorge tragen, ausreichend unfallversichert zu sein.
 
§ 7 Rechtsanwendung/Gerichtsstand
 
1.             Der Vertrag und das Rechtsverhältnis der Parteien unterliegen dem deutschen Recht.
 
2.             Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Hamburg.
 
§ 3 Vergütung
3.             Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
 
4.             Bedingungen des/der Auftragnehmers/in, insbesondere allgemeine Geschäftsbedingungen, gelten nur, wenn und soweit sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind.
 
5.             Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt das, was dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
 
 
 
 
____________________________________               ____________________________________
Ort, Datum                                                      Ort, Datum                  
 
 
 
____________________________________                  ____________________________________
Unterschrift und Stempel                                     Unterschrift Auftragnehmer/in
 
Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf 
 
 
2.         Kann der vereinbarte Zeitraum nicht eingehalten werden, hat der/die Auftragnehmer/in dies dem Auftraggeber unter Nennung der Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
 
3.         Ergeben sich im Laufe des Bearbeitungszeitraumes seitens des Auftraggebers nicht vorhersehbare Sachverhalte, die Bearbeitungszeitraum und -frist verzögern bzw. in Frage stellen, sind diese einvernehmlich neu fest zu legen.
 
4.         Dem Vertrag liegen, soweit nichts anderes vereinbart ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere die des Werkvertrages gemäß §§ 631 ff, zugrunde.
 
§ 2 Nutzungs- und Verwertungsrecht aus dem Vertrag
 
Das Recht auf Herausgabe bzw. Veröffentlichung des zu erstellenden Werkes (ganz oder in Teilen) steht ausschließlich dem Auftraggeber zu. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem erstellten Werk werden von dem/der Auftragnehmer/in an den Auftraggeber abgetreten.
 
§ 3 Durchführung des Auftrages
 
1.         Der/Die Auftragnehmer/in hat vorsehbare Abwesenheitszeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen. Im Fall einer nicht vorhersehbaren Verhinderung ist der/die Auftragnehmer/in verpflichtet, mit dem Auftraggeber unverzüglich die noch ausstehenden Modalitäten zur Durchführung bzw. Erfüllung des Vertragsgegenstandes abzustimmen.         
2.         Der/Die Auftragnehmer/in hat bei der Durchführung seiner/ihrer im Angebot bzw. in diesem Vertrag beschriebenen Aufgabe nach besten Kräften den erreichbaren neusten Stand der Wissenschaft und Technik zugrunde zu legen und die eigenen Kenntnisse zu verwerten.
 
3.         Der/Die Auftragnehmer/in hat die Anwesenheitszeiten vor Ort so zu gestalten, dass eine kooperative und wirtschaftliche Zusammenarbeit gewährleistet ist.
 
4.         Andere Firmen und Personen dürfen  - auch für Teilleistungen  - nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers eingesetzt werden. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
zwischen   dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf  Martinistr. 52, 20246 Hamburg - Körperschaft des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Vorstand 	  
- nachfolgend Auftragnehmer/in genannt -
Der Leistungsgegenstand des/der Auftragnehmers/in umfasst folgende Tätigkeiten: 
1.
§ 1 Vertragsgegenstand und Kündigung
 
- nachfolgend Auftraggeber genannt -
und 
W E R K V E R T R A G   
 5.         Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem/der Auftragnehmer/in freien Zugang zu dem im Rahmen dieses Auftrages erforderlichen Untersuchungsfeldes zu gewähren und ihm/ihr alle Informationen und Unterlagen, die er/sie für die Durchführung benötigt, bereitzustellen. Nach Abschluss des Auftrages hat der/die Auftragnehmer/in alle zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich dem Auftraggeber zurückzugeben. Ein Zurückbehaltungsrecht besteht nicht.
Diese Zusage erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Datenschutzbestimmungen (siehe auch § 6).
 
§ 4 Vergütung
 
1.  Nach vertragsgemäßer Fertigstellung, Übergabe und Abnahme der Werkvertragsleistung zahlt der Auftraggeber an den/die Auftragnehmer/in ein pauschales Entgelt i. H. v. 
         bzw. folgende Teilvergütungen wurden vereinbart:
 
 
 
 
 
Die Vergütungspflicht des Auftraggebers erstreckt sich auf die tatsächlich für den Auftraggeber erbrachten Leistungen, wobei die in Satz 1 genannte Summe die Obergrenze bildet. 
 
 
 
Der/Die Auftragnehmer/in ist selbständiger Unternehmer im Sinne des Einkommenssteuergesetzes.
 
2.         Die Vergütung erfolgt nach Einreichung der Rechnung. Die Vergütung ist grundsätzlich nach Abschluss der Tätigkeit fällig. Abschlagzahlungen nach der Erbringung von Teilleistungen sind gemäß § 4 Nr. 1 möglich.
 
3.         Das Zahlungsziel liegt bei 30 Tagen nach Rechnungseingang.
 
4.         Der/Die Auftragnehmer/in hat keinen Rechnungsanspruch, wenn dieser/diese in Folge von Krankheit oder sonstiger Verhinderung an der Erbringung der Leistung verhindert ist.  
 
5.         Leistungen des Werkes, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, werden nur dann vergütet, wenn der Auftraggeber dies erneut vertraglich definiert und ausdrücklich zugestimmt hat.
 
6.         Auslagen und Nebenkosten (zum Beispiel Post- und Fernsprechgebühren, Sekretariats- und Reisekosten, Druck- und Versandkosten, Versicherungsprämien) sind mit der oben genannten Vergütung abgegolten. 
 
§ 5 Selbstständigkeit/Steuer
 
1.  Der/Die Auftragnehmer/in bestätigt, dass er eine selbstständige Tätigkeit ausübt, die für den Auftraggeber keine Sozialversicherungspflicht nach § 7 SGV IV auslöst. Dem/ Der Auftragnehmer/in ist bekannt, dass aus der vertraglichen Leistung kein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber folgt.
 
2.  Die Besteuerung des Honorars sowie die Abführung etwaig zu entrichtender Sozialversicherungsbeiträge obliegt dem/der Auftragnehmer/in. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Finanzamt zur steuerlichen Erfassung eine Mitteilung über gezahlte Werkvertragsvergütungen zu übermitteln.
 
§ 6 Verschwiegenheit/Datenschutz
 
1.         Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich zur Geheimhaltung der ihm/ihr in Ausführung des Vertrages bekannt gewordenen personenbezogenen Daten, gleiches gilt für Informationen technischer und geschäftlicher Art. Dieses bezieht sich auch auf die Zeit nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Er/Sie verpflichtet sich ebenfalls Dritten diese Daten nicht zugänglich zu machen, solange und soweit nicht diese Informationen auf andere Weise allgemein bekannt geworden sind oder der Auftraggeber auf die vertrauliche Behandlung verzichtet hat.
 
2.         Der/Die Auftragnehmer/in verpflichtet sich, alle erhaltenen Unterlagen, soweit sie vertraulichen Charakter haben oder haben können, verschlossen aufzubewahren, keine Kopien zu anderen Zwecken als zur Auftragsbearbeitung zu fertigen und Originale und Kopien nach Beendigung des Auftrages an den Auftraggeber zurückzugeben. Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte Unterlagen und Daten.
 
netto                                   brutto
brutto
netto
Für Auslagen und Nebenkosten wird eine Pauschale i.H.v.                            vereinbart. Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungsstellung der Pauschale durch den/die Auftragnehmer/in. Es erfolgt keine Einzelabrechnung an von Belegen.
netto
brutto
Damit sind zugleich Auslagen und Nebenkosten (zum Beispiel Reisekosten) abgegolten. 
3.         Der/Die Auftragnehmer/in wird alle mit diesem Auftrag befassten Mitarbeiter diesbezüglich verpflichten.
 
4. Die einschlägigen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie des Hamburgischen Datenschutz- und des Hamburgischen Krankenhausgesetzes sind einzuhalten.
 
§ 7 Haftung/Versicherungspflicht
 
1.         Der/Die Auftragnehmer/in übernimmt gegenüber dem Auftraggeber die Haftung und Gewähr für die ordnungsgemäße Ausführung der Leistung nach den neuesten Erkenntnissen über Organisation, Wirtschaftlichkeit und Technik.
 
2.         Die Ergebnisse müssen für den vorgesehenen Zweck brauchbar und vollständig sein.
 
3.         Die Haftungs- und Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
 
4.         Der/Die Auftragnehmer/in trägt für das Gelingen des Werkes das unternehmerische Risiko. 
 
5.         Für etwaige Schäden, die dem/der Auftragnehmer/in im Zusammenhang mit der Erstellung des Werkes entstehen, haftet der Auftraggeber lediglich nach den gesetzlichen Vorschriften. Der/Die Auftragnehmer/in sollte deshalb dafür Sorge tragen, ausreichend unfallversichert zu sein.
 
§ 8 Rechtsanwendung/Gerichtsstand
 
1.         Der Vertrag und das Rechtsverhältnis der Parteien unterliegen dem deutschen Recht.
 
2.         Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist Hamburg.
 
3.         Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
 
4.         Bedingungen des/der Auftragnehmers/in, insbesondere allgemeine Geschäftsbedingungen, gelten nur, wenn und soweit sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich angenommen sind.
 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt das, was dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
 
 
 
 
Hamburg, den                                                          ____________________________________
                                                               Ort, Datum                  
 
 
 
____________________________________                  ____________________________________
Unterschrift und Stempel                                     Unterschrift Auftragnehmer/in
Strategischer/Operativer Einkauf
Universitätsklinikum Eppendorf 
 
Anlage zum Vertrag 
 
Ich, der/die Unterzeichnende erkläre, dass ich bzw. mein Unternehmen nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard arbeitet.
 
Ich erkläre weiter, dass
 
1.         weder ich noch meine Mitarbeiter nach der Technologie von L. Ron Hubbard geschult werde/werden    bzw. entsprechende Seminare besuche/besuchen,
 
2.         ich die Technologie von L. Ron Hubbard zur Führung meines Unternehmens ablehne.
 
Sollte sich eine Aussage als unwahr herausstellen oder in Zukunft verletzt werden, stellt dies einen wichtigen Grund zur fristlosen Kündigung dieses Vertrages dar. Außerdem verpflichte ich mich für diesen Fall zur Zahlung einer Vertragsstrafe.
 
 
 
 
Hamburg, den 
 
 
 
                                                      ________________________________________
                                                      Unterschrift Auftragnehmer/in
 
1.)
Ihnen wird hiermit eine Tätigkeit als
Lehrbeauftragte/r
 
an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg, 
 
zur Durchführung der Lehrveranstaltung  
im Studiengang
im Umfang von insgesamt              Lehrveranstaltungsstunden à 45 Minuten
2.)
 
1.         Für die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit wird eine Vergütung nach der „Vereinbarung über die Gewährung einer Lehrauftragsvergütung“ in ihrer jeweils geltenden Fassung gewährt. Die Lehrauftragsvergütung wird entsprechend der Honorargruppe  1  berechnet. Sie beträgt zur Zeit 50,00 € je Lehrveranstaltungsstunde. Bei vollständiger Durchführung der Lehrveranstaltungen in dem o.g. Zeitraum beträgt die Lehrveranstaltungsvergütung insgesamt
 
2.         Die Lehrauftragsvergütung wird am Ende eines Semesters abgerechnet und auf das von der/dem Lehrbeauftragten benannte Konto in einer Summe gezahlt. Dazu stellt der Lehrbeauftragte eine Rechnung gemäß vorgegebenem Rechnungsformular und reicht gleichzeitig den Nachweis über die erbrachte Lehrleistung ein. Mit der Lehrauftragsvergütung sind alle Ansprüche aus dem Lehrauftrag abgegolten.
3.         Bei der Lehrbeauftragung handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Beschäftigungsverhältnis nach § 26 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG), das kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Sozialversicherungsrechts begründet, sondern um einen freiberuflich ausgestalteten Lehrauftrag ohne Arbeitnehmereigenschaft mit Entgelt- und Ausfallrisiko im Sinne eines Unternehmerrisikos.
4.         Aufgrund der unter Absatz 3 genannten Kriterien ist die/der Lehrbeauftragte nicht kraft§ 2 Sozialgesetzbuch VII - Gesetzliche Unfallversicherung  - gegen Arbeitsunfall versichert und kann bei der Unfallkasse Nord auch nicht freiwillig versichert werden.
 
      Die Medizinische Fakultät hat jedoch eine Unfallversicherung für die bei ihr tätigen Lehrbeauftragten abgeschlossen, soweit diese Patientenkontakt haben oder Labortätigkeit verrichten. Dieser Versicherungsschutz umfasst auch den direkten Weg zum und vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
2.)
 
1.         Für die ausgeübte Lehrtätigkeit wird keine Vergütung geschuldet.
2.         Bei der Lehrbeauftragung handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Beschäftigungsverhältnis nach § 26 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG), das kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Sozialversicherungsrechts begründet, sondern um einen freiberuflich ausgestalteten Lehrauftrag ohne Arbeitnehmereigenschaft mit Entgelt- und Ausfallrisiko im Sinne eines Unternehmerrisikos.
3.         Aufgrund der unter Absatz 2 genannten Kriterien ist die/der Lehrbeauftragte nicht kraft§ 2 Sozialgesetzbuch VII - Gesetzliche Unfallversicherung  - gegen Arbeitsunfall versichert und kann bei der Unfallkasse Nord auch nicht freiwillig versichert werden.
 
4.          Die Medizinische Fakultät hat jedoch eine Unfallversicherung für die bei ihr tätigen Lehrbeauftragten abgeschlossen, soweit diese Patientenkontakt haben oder Labortätigkeit verrichten. Dieser Versicherungsschutz umfasst auch den direkten Weg zum und vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
 
3.)
 
1.         Die/Der Lehrbeauftragte nimmt die übertragenen Lehraufgaben selbständig wahr. Zu den Aufgaben gehört auch die Mitwirkung an Prüfungen, soweit die/der Lehrbeauftragte gemäß § 64 Abs. 2 Satz 2 HmbHG zur Prüferin/zum Prüfer bestellt wurde. Hierfür sowie auch bei der Übernahme von Selbstverwaltungsaufgaben gilt Satz 1 entsprechend. Die freiberufliche Tätigkeit umfasst nicht die weiteren dienstlichen Aufgaben des hauptamtlichen Personals der Hochschule, wie z.B. Forschungstätigkeit, Curricularplanung, Aufgaben in der Studienreform, Studienberatung (soweit sie nicht innerhalb der Lehrveranstaltung wahrgenommen wird) sowie Verwaltungsarbeit.
2.         Der Lehrauftrag begründet keine hauptamtliche Beschäftigung (§ 55 Hochschulrahmengesetz) und keinen Anspruch auf Übernahme in ein Beamten- oder Angestelltenverhältnis oder auf Versorgung nach dem Beamtenversorgungsgesetz oder auf zusätzliche betriebliche Altersversorgung durch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
4.)
 
1.         Die/Der Lehrbeauftragte ist verpflichtet, den Dekan der Medizinischen Fakultät über die zuständige Instituts- bzw. Klinikleitung unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die Lehrveranstaltungen im Rahmen des Lehrauftrags nicht zustande kommen, im Laufe des Semesters abgebrochen, im Umfang eingeschränkt oder nur teilweise durchgeführt werden.
 
 
 
 
5.)
 
1.         Der Lehrauftrag endet mit Ablauf des in Ziffer 1. genannten Zeitraumes.         
2.   Der Lehrauftrag bzw. die Annahmeerklärung kann von beiden Seiten mit einer Frist von vier Wochen zum Schluss eines Kalendermonats widerrufen werden.
 
3.         Das Lehrauftragsverhältnis kann im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit aufgelöst und bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (§ 626 BGB) fristlos beendet werden.
 
6.)
 
Alle Ansprüche aus dem Lehrauftrag sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem Ende eines Semesters, spätestens sechs Monate nach Beendigung des Lehrauftragsverhältnisses schriftlich geltend zu machen.
 
Hamburg, den
 
_____________________________                                    ________________________________
Unterschrift kaufm. Zentrumsleitung                                    Unterschrift Instituts- bzw. Klinikleitung
 
 
Den mir erteilten Lehrauftrag nehme ich an.
 
 
Hamburg, den                                                               ___________________________
                                                                         Unterschrift Lehrbeauftragte/r
Hinweis für UKE-Mitarbeiter/innen:
Als Beschäftigte/r des UKE haben Sie die Möglichkeit, die Lehrvergütung i.S. des § 3, Nr. 26 EStG bis zur entsprechenden Höchstgrenze steuerfrei zu deklarieren. 
 
2.         Kommt die Lehrveranstaltung nicht zustande, so entfällt die Lehrauftragsvergütung. Wird die Lehrveranstaltung im Laufe des Semesters abgebrochen, im Umfang eingeschränkt oder nur teilweise durchgeführt, so ermäßigt sich die Lehrauftragsvergütung entsprechend.
D O L M E T S C H E R V E R T R A G
 
zwischen 
 
dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistr. 52, 20246 Hamburg
- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
vertreten durch den Vorstand
dieser vertreten durch den operativen Einkauf
- im Folgenden: Auftraggeber-
und 
         
 
 
 
- im Folgenden: Auftragnehmer-
 
wird nachfolgender Vertrag über die Tätigkeit als Auftragnehmer geschlossen:
 
§ 1 Vertragsgegenstand
 
1.         Der Vertragsgegenstand umfasst die im Folgenden beschriebene eigenständige Unterstützung des Auftraggebers: 
         Übernahme von Dolmetscher- und Betreuungsleistungen für die Zentren des UKE. 
 
2.         Dem Vertrag liegen, soweit nichts anderes vereinbart ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zugrunde. 
 
§ 2 Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag
 
1.         Die Rechte und Pflichten des Auftraggebers nimmt gegenüber dem Auftragnehmer Frau Agricola oder deren Vertretung wahr. 
 
2.         Die Rechte und Pflichten des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber nimmt der Auftragnehmer selbst wahr.
 
3.         Die vertraglich vorgesehene Tätigkeit führt der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber durch. Ansprechpartnerin für ihn ist Frau Agricola, Leiterin des International Office. Zu diesem Zwecke werden Einzelheiten der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt. Auf Wunsch eines Vertragspartners können Arbeitsbesprechungen abgehalten werden.
 
§ 3 Durchführung des Auftrages
 
1.         Der Auftragnehmer darf keinerlei eigenverantwortliche Tätigkeiten an oder mit Patienten des UKE durchführen. Sollte dies notwendig sein, sind gesonderte vertragliche Regelungen zu treffen.
 
2.         Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Unterstützungsleistung selbst zu erbringen. Im Falle der Erkrankung oder sonstiger Verhinderung hat der Auftragnehmer dieses gegenüber dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.
 
3.         Leistungen, die über den nach § 1 festgelegten Umfang hinausgehen, werden nur vergütet, wenn diese vorher von dem Auftraggeber schriftlich bestätigt wurden.
 
4.         Der Auftragnehmer ist ausschließlich dem International Office zugeordnet.
 
5.         Der Auftragsnehmer erfüllt seine Pflichten selbstständig und eigenverantwortlich. Der Auftraggeber stellt keine Büroräume zur Verfügung. Nach Abschluss des Auftrages hat der Auftragnehmer alle ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen (z. B. UKE-Ausweis) unverzüglich dem Auftraggeber zurückzugeben. Diese Zusage erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Datenschutzbestimmungen. 
 
§ 4 Vergütung
 
1.         Für die zu leistenden Arbeiten wird ein Honorar auf Grundlage der beiliegenden Vergütungstabellen vereinbart. Für die Erbringung von Dolmetscherleistungen gegenüber ausländischen Patienten mit deutschem Wohnsitz, die in Deutschland versichert sind, gilt das in der Leistungstabelle I in Anlage 1 vereinbarte Honorar. Die Erbringung von Dolmetscher- und Betreuungsleistungen gegenüber Internationalen Patienten wird gemäß der Pauschale gemäß der in Anlage 2 beigefügten Leistungstabelle II vergütet. Die Vergütungspflicht des Auftraggebers erstreckt sich auf die tatsächlich für den Auftraggeber erbrachten Leistungen. 
 
2.         Damit sind zugleich Auslagen und Nebenkosten abgegolten.
 
3.         Der Auftragnehmer gilt als selbständig im Sinne des Einkommen- und Umsatzsteuergesetzes.
 
4.         Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch den Auftrag anfallenden Arbeitsstunden in einer Einsatzbestätigung, die diesem Vertrag beigefügt ist (siehe jeweils Anlage 3, 4 oder 5), pro Auftrag zu dokumentieren. Die Einsatz- bzw. Tätigkeitsnachweise sind an den benannten Ansprechpartner des Auftraggebers vor Rechnungsstellung zu übersenden.
 
5.         Rechnungen sind in € (EURO) zu fertigen und in zweifacher Ausfertigung (die Zweitschriften sind deutlich zu kennzeichnen), unter Angabe der Steuernummer sowie dem vom Auftragnehmer und Frau Agricola oder ihrer Vertretung unterzeichneten Leistungsnachweis an das Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, International Office zu übersenden, wobei die Mehrwertsteuer jeweils am Schluss der Rechnung gesondert auszuweisen ist. Die Rechnungen sind deutlich mit der Auftragsnummer zu versehen. Auftragnehmer, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen, müssen dies auf der Rechnung unter Nennung des folgenden Satzes: „Als Kleinunternehmer gem. § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.“ ausweisen.
 
6.         Die Vergütung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Einreichung der Honorarrechnung sowie dem ordnungsgemäß unterzeichneten Leistungsnachweis.
 
7.         Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er die Einkünfte aus diesem Vertrag selbständig zu melden und zu versteuern hat. Dies gilt auch für die von ihm etwaig zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge.
 
8.         Dem Auftragnehmer steht ein Honoraranspruch nicht zu, wenn er in Folge von Krankheit oder sonstiger Verhinderung an der Erbringung der Leistung verhindert ist. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Urlaub.
 
9.         Die Abtretung einer Forderung aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf.
 
§ 5 Verschwiegenheitspflicht
 
1.         Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche ihm im Rahmen der Auftragsdurchführung bekannt gewordenen innerbetrieblichen oder sonstige der Schweigepflicht unterliegende Vorgänge vertraulich zu behandeln und auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses Stillschweigen zu bewahren.
 
2.         Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Unterlagen verschlossen aufzubewahren und keine Kopien anzufertigen, die anderen als dem Auftragszwecke dienen. Dies gilt auch für elektronisch gespeicherte Daten. Der Auftragnehmer gibt alle Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, auf Verlangen an den Auftraggeber heraus oder vernichtet diese. 
 
3.         Sollten dem Auftragnehmer im Verlauf seiner Auftragsbearbeitung personenbezogene Daten bekannt werden, so sind diese nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie den Bestimmungen des Hamburgischen Datenschutz- und des Hamburgischen Krankenhausgesetzes zu behandeln.
 
§ 6 Haftung und Gewährleistung
 
1.         Haftungs- und Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
 
2.         Der Auftragnehmer übernimmt gegenüber dem Auftraggeber die Haftung und Gewähr für die ordnungsgemäße Ausführung der Leistung.
 
§ 7 Wettbewerbstätigkeit
 
Dem Auftragnehmer bleibt es überlassen, auch für andere Auftraggeber tätig zu sein. Durch seine Tätigkeit darf jedoch die Tätigkeit für den Auftraggeber nicht beeinträchtigt werden.
 
§ 8 Nutzungs- und Verwertungsrechte
 
Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem erstellten Werk werden vom Auftragnehmer an den Auftraggeber abgetreten.
 
§ 9 Vertragsdauer und Kündigung
 
1.         Der Vertrag 
 
2.         Beide Parteien können den Vertrag bis zum 15. eines Monates für den Schluss des Kalendermonats schriftlich kündigen.
 
3.         Vorbehalten bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung einer jeden Partei aus wichtigem Grund. Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn eine der Vertragsparteien seine vertragliche Verpflichtung grob verletzt. 
Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, sind nur die bis dahin erbrachten, in sich abgeschlossenen, nachgewiesenen und als vertragsgemäß anerkannten Leistungen zu vergüten; diesen Anspruch übersteigende Teilzahlungsbeträge sind zu erstatten.
 
4.         Weitergehende gesetzliche Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer bleiben hiervon unberührt.
 
5.         Mit diesem Vertrag werden alle bestehenden Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem benannten Ansprechpartner des Auftraggebers, der die Rechte und Pflichten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer wahrnimmt, abgelöst. 
 
§ 10 Allgemeine Bestimmungen
 
1.         Erfüllungsort ist Hamburg
 
2.         Gerichtsstand ist Hamburg.
 
3.         Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
 
4.         Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt; an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt das, was dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
 
5.         Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.
 
 
 
 
Hamburg, den                                                                    ____________________________________
                                                                        Ort, Datum                  
 
 
 
____________________________________                  ____________________________________
Unterschrift und Stempel                                     Unterschrift Auftragnehmer
Strategischer/ Operativer Einkauf
Universitätsklinikum Eppendorf 
 
Anlage 1 zum Dolmetschervertrag:          Leistungstabelle I
 
 
Dolmetschen bei in Deutschland versicherten, fremdsprachigen Patienten
 
 
Das Honorar ist wie folgt gestaffelt:
 
·         Anfahrtspauschale € 10,00
·         Grundpreis für qualifizierte Dolmetscherleistungen € 35,00/ h
·         danach im ¼ Std. Takt je € 8,75
·         1. Stunde mit vollem Stundenpreis
 
Längere Gespräche sind zu begründen.
 
 
Zuschläge auf Dolmetscherleistung und Wartezeit:
·         Samstags zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr: + 10 %
·         Zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr: + 25 %
·         Zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr, sowie sonn- und feiertags: + 50 %
 
 
Aufschläge:
·         Bei Beauftragung innerhalb von 4 Stunden: + 25 %
 
 
Stornogebühr:
·         Nach angetretener Anreise des Dolmetschers: € 20,00
 
 
Die Honorare verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.
 
Ambulante Untersuchung
bis 3h
€ 60,00
Ambulante Untersuchung
weitere Stunde
€ 35,00
2 Tage stationär
€ 200,00
3 Tage stationär
€ 235,00
4 Tage stationär
€ 270,00
5 Tage stationär
€ 305,00
6 Tage stationär
€ 340,00
7 Tage stationär
€ 375,00
8 Tage stationär
€ 410,00
9 Tage stationär
€ 445,00
10 Tage stationär
€ 480,00
11 Tage stationär
€ 515,00
12 Tage stationär
€ 550,00
13 Tage stationär
€ 585,00
14 Tage stationär
€ 620,00
15 Tage stationär
€ 655,00
16 Tage stationär
€ 690,00
17 Tage stationär
€ 725,00
18 Tage stationär
€ 760,00
19 Tage stationär
€ 795,00
20 Tage stationär
€ 830,00
21 Tage stationär
€ 865,00
22 Tage stationär
€ 900,00
23 Tage stationär
€ 935,00
24 Tage stationär
€ 970,00
25 Tage stationär
€ 1005,00
26 Tage stationär
€ 1040,00
27 Tage stationär
€ 1075,00
28 Tage stationär
€ 1110,00
29 Tage stationär
€ 1145,00
30 Tage stationär
€ 1180,00
31 Tage stationär
€ 1215,00
32 Tage stationär
€ 1250,00
33 Tage stationär
€ 1285,00
34 Tage stationär
€ 1320,00
35 Tage stationär
€ 1355,00
36 Tage stationär
€ 1390,00
37 Tage stationär
€ 1425,00
38 Tage stationär
€ 1460,00
39 Tage stationär
€ 1495,00
40 Tage stationär
€ 1530,00
ab 41 Tage stationär 
+ € 35,00/ Tag
Telefongespräche
sind bereits im Preis beinhalten
Schriftliche Übersetzungen
pro Zeile
€ 1,20
Anlage 2 zum Dolmetschervertrag:          Leistungstabelle II
 
 
Dolmetschen bei Internationalen Patienten (IO)
 
 
Das Honorar ist wie folgt gestaffelt:
 
Die Honorare verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.
Anlage 3 zum Dolmetschervertrag:          Einsatzbestätigung GKV und PKV Patienten
 
 
International Office                   Heide-Maria Stewart
Martinistraße 52                           Telefon: (040) 7410 - 51692
20246 Hamburg                           Telefax: (040) 7410 - 51691
www.uke.de                           h.stewart@uke.de
 
 
 
Patientenaufkleber:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                  _________________________________
Unterschrift Dolmetscher                                    Unterschrift (Arzt/ Pflege)/ Stempel
Von der Station auszufüllen:
Abteilung
Kostenstelle (falls keine Soarian Leistungsanforderung)
Vom Dolmetscher auszufüllen:
Anforderungsdatum/ -uhrzeit
Einsatzdatum
Einsatzzeit (von/ bis)
Gesamtdauer	
Sprache
Dolmetscher (€ 35,00/ Stunde)
Aufschlag (10 %, 25 %, 50 %)
Anfahrtpauschale (€ 10,00)
Stornogebühren (€ 20,00)
Telefondolmetschen (€ 6,00/ 10 Minuten)
Betrag	€	
Ust. 19 %	€
Gesamtbetrag	€
Anlage 4 zum Dolmetschervertrag:          Einsatzbestätigung IO Patienten (Russ.)
 
 
International Office                   Stanislava Lamiri
Martinistraße 52                           Telefon: (040) 7410 - 57385
20246 Hamburg                           Telefax: (040) 7410 - 51691
www.uke.de                           s.lamiri@uke.de
 
 
 
Patientenaufkleber:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                  _________________________________
Unterschrift Dolmetscher                                    Unterschrift (Arzt/ Pflege)/ Stempel
Von der Station auszufüllen:
Abteilung:
Vom Dolmetscher auszufüllen:
Einsatzdatum
Einsatzzeit (von/ bis)
Gesamtdauer	
Sprache
Stationär:
Pauschale
Ambulant:
Dolmetscher (€ 60,00 Pauschale für die ersten 3 Std.)	
Dolmetscher (€ 17,50/ angefangene 0,5 Std.)	
Dolmetscher (€ 35,00/ 1 Std.)		
Betrag	€	
Ust. 19 %	€
Gesamtbetrag	€
Anlage 5 zum Dolmetschervertrag:          Einsatzbestätigung IO Patienten
 
 
International Office                   Maria Grawe
Martinistraße 52                           Telefon: (040) 7410 - 58574
20246 Hamburg                           Telefax: (040) 7410 - 51691
www.uke.de                           m.grawe@uke.de
 
 
 
Patientenaufkleber:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                  _________________________________
Unterschrift Dolmetscher                                    Unterschrift (Arzt/ Pflege)/ Stempel
Von der Station auszufüllen:
Abteilung:
Vom Dolmetscher auszufüllen:
Einsatzdatum
Einsatzzeit (von/ bis)
Gesamtdauer	
Sprache
Stationär:
Pauschale
Ambulant:
Dolmetscher (€ 60,00 Pauschale für die ersten 3 Std.)	
Dolmetscher (€ 17,50/ angefangene 0,5 Std.)	
Dolmetscher (€ 35,00/ 1 Std.)		
Betrag	€	
Ust. 19 %	€
Gesamtbetrag	€
Anlage 6 zum Dolmetschervertrag:          Handlungsanweisung für Leistungen des Auftragnehmers über Dolmetscherleistungen
 
 
1.   Für jede einzureichende Rechnung muss obiges Formblatt von dem Dolmetscher vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden.
2.   Die Leistung bzw. der Leistungsnachweis muss von einem autorisierten Mitarbeiter des IO (Frau Agricola oder ihre Vertretung) sachlich geprüft und mit Unterschrift und Namen in Klarschrift bestätigt werden.
3.   Der ausgefüllte und unterschriebene Leistungsnachweis ist zusammen mit der  jeweiligen Rechnung an die Rechnungssachbearbeitung des UKE zu senden.
4.   In der Rechnungssachbearbeitung des UKE  wird die Rechnung freigegeben und bezahlt.
 
Datum
Veranstaltungen
Unterrichtsstunden à 45 Min.	
Gesamtstunden:  
Stundennachweis über Lehraufträge
 
Bitte ausfüllen und nach Erfüllung des Lehrauftrages bei dem / der antragstellenden Institut / Klinik einreichen.
 
 
_______________________________                                             _______________________________
Datum                                                                                 Unterschrift
Rechnung
(nach Prüfung, Weiterleitung an die Rechnungssachbearbeitung)
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
An
Herrn/ Frau
Abteilung
Martinistr. 52 20246 Hamburg
Zahlungsziel 30 Werktage ab Rechnungseingang
Lehrauftrag (Med. Fakultät)
Rechnungsdaten
Angaben Vertragsnehmer/in
Kontodaten Vertragsnehmer/in
Zzgl. 19% MwSt (ggf. Umsatzsteuerbefreiung).
Begründung für eine evtl. Umsatzsteuerbefreiung unter Nennung des §:
Der Stundennachweis ist dieser Rechnung beizulegen.
Vertragsnehmer/in
Ich bitte um Überweisung des Rechnungsbetrags auf das angegebene Konto.
Budgetverantwortliche/r
Rechnung
(nach Prüfung, Weiterleitung an den GB Finanzen, Drittmittelabteilung)
9.0.0.2.20101008.1.734229
Honorarvertrag
Werkvertrag
Lehrauftrag (Med. Fakultät)
iMED Modellstudiengang
Regelstudiengang Medizin
Zahnmedizin
Molecular Life Science
Pharmazie
Sonstiges
Vorlesung
Seminar
Kurs
Praktikum
Blockpraktikum
Unterricht am Krankenbett
Sonstiges
iMED Modellstudiengang
Regelstudiengang Medizin
Zahnmedizin
Molecular Life Science
Pharmazie
Sonstiges
Vorlesung
Seminar
Kurs
Praktikum
Blockpraktikum
Unterricht am Krankenbett
Sonstiges
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